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Quecksilber aus zerbrochenen Energiesparlampen – ein gesundheitliches 
Problem? 

Kompaktleuchtstofflampen, umgangssprachlich „Energiesparlampen“ genannt, 
verringern den Energieverbrauch und sind deshalb gut für den Klimaschutz. Allerdings 
enthalten Energiesparlampen in geringen Mengen das Schwermetall Quecksilber. Dieses 
ist giftig und muss im Gebrauch und in der Umwelt minimiert werden. In hohen 
Konzentrationen schädigt Quecksilber die Gesundheit – vor allem das Gehirn und das 
Nervensystem. Eine länger anhaltende Konzentration in der Raumluft von mehr als 100 
Mikrogramm/Kubikmeter Luft (µg/m³) ist gesundheitlich sehr kritisch. Im normalen 
Gebrauch kann das Quecksilber nicht aus Energiesparlampen entweichen. Geht 
allerdings eine Lampe zu Bruch, kann Quecksilber austreten. 

Für Energiesparlampen hat die EU den maximal zulässigen Wert auf 5 Milligramm (mg) 
Quecksilber pro Lampe begrenzt. Dieser Wert wird für Lampen mit einer Leistung unter 
50 Watt ab 1.1.2012 auf 3,5 mg weiter gesenkt. Ab 1.1.2013 gilt für Energiesparlampen 
mit einer Leistung unter 30 Watt ein Grenzwert von 2,5 mg. Viele Lampen kommen 
bereits heute mit weniger Quecksilber aus – Spitzenreiter am Markt sind Lampen mit 
um 1 mg Quecksilber. Die Marktaufsicht der Bundesländer ist gefordert, die Einhaltung 
dieser EU-Grenzwerte zu überwachen.  

Erstmals in eigenen Messungen hat das Umweltbundesamt nun untersucht, wie viel 
Quecksilber beim Zerbrechen von Energiesparlampen in die Raumluft frei werden kann. 
Diese Messungen mit zwei Lampentypen hatten zunächst orientierenden Charakter und 
müssen in weiteren Messungen überprüft werden. 

 

Warum hat das UBA Quecksilberemissionen aus Energiesparlampen gemessen? 

Bisher stand zur Bewertung eines potenziellen Gesundheitsrisikos durch 
Quecksilberemissionen aus Energiesparlampen lediglich eine amerikanische 
Untersuchung des Maine Institute of Environmental Protection von 2008 zur Verfügung. 
Bei diesen Messungen wurden kurze Zeit nach dem Zerbrechen erhöhte 
Quecksilberkonzentrationen festgestellt; die Konzentrationsspitzen betrugen 50-100 
µg/m3. Inzwischen haben auch deutsche Hersteller Prüfkammermessungen 
durchgeführt. Dabei wurden beim Zerbrechen der Lampe in heißem Zustand sogar 
Spitzenwerte bis 500 µg/m3 gefunden – allerdings unmittelbar über dem Fußboden in 
30 cm Höhe. Die Maine-Studie ergab aber auch, dass in der Großzahl der Fälle binnen 
einer Stunde nach Zerbrechen – bei Lüften und fachgerechter Entsorgung – die 
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Quecksilber-Werte der Raumluft sanken. Das schnelle Absinken der Konzentrationen 
nach Beseitigung des Scherbenbruchs wurde auch durch die Herstelleruntersuchungen 
bestätigt.  
 
 
KASTEN 1 

Warum überhaupt Energiesparlampen - welche Anforderungen stellt die EU?  

Seit April 2009 schreibt die EU in der Verordnung (EG) 244/2009 vor, wie effizient Leuchtmittel sein 
müssen. Dies soll helfen, den ganz erheblichen Stromverbrauch für Haushaltslampen1 von 2007 rund 
112 Milliarden Kilowattstunden zu senken. Dieser würde Schätzungen zufolge bis 2020 auf 135 
Milliarden Kilowattstunden steigen. Durch die neuen EU-Vorschriften kann der Verbrauch gegenüber 
diesem Trend im Jahr 2020 um 39 Milliarden Kilowattstunden gesenkt werden ï das entspricht der 
Jahresleistung von rund 10 Großkraftwerken (mit je 800 Megawatt). Damit einher geht auch eine 
Minderung der Quecksilberemissionen aus Kohlekraftwerken in die Umwelt von mindestens 10 Prozent.  

Klassische Glühlampen können ï im Unterschied zu Leuchtstoffröhren ï die neuen EU-
Effizienzvorschriften nicht erfüllen und werden deshalb nach und nach vom Markt verschwinden. Seit 1. 
September 2009 dürfen keine Standardglühlampen mit mehr als 75 Watt2 in Verkehr3 gebracht werden, 
seit 1. September 2010 wurde dieses Verbot auf Glühbirnen mit mehr als 60 Watt ausgedehnt. Die 
nächsten Schritte für Lampen mit mehr als 40 Watt und schließlich für alle Glühlampen mit einem 
Lichtstrom größer als 60 Lumen (das sind etwa 10 Watt) folgen jeweils im Herbst 2011 und 2012. 
Lampen für die Weihnachtsbeleuchtung, die eine Leistungsaufnahme meist unter 10 Watt haben, 
bleiben somit weiterhin zulässig. 

 
Wie hat das UBA gemessen? Was sind die Befunde? Wie sind diese einzuordnen? 
Um die Datenlage sicherer beurteilen zu können, hat das Umweltbundesamt im Herbst 
2010 selbst orientierende Untersuchungen beim Fraunhofer-Wilhelm-Klauditz-Institut 
(WKI) in Auftrag gegeben. Für zwei unterschiedliche Lampentypen wurde die 
Raumluftkonzentration in einer Prüfkammer, die Realraumbedingungen 
nachempfunden wurde, untersucht. Es wurden Lampen mit 2 mg und mit 5 mg 
Quecksilber untersucht, deren Leuchtröhren nicht durch eine äußere Ummantelung 
geschützt waren. Die Lampen wurden in heißem Zustand zerbrochen und die Messwerte 
in einem Meter Höhe über der Bruchstelle genommen. Dies entspricht in etwa der Höhe, 
auf der sich der Kopf einer sitzenden Person befindet. Die Versuchsanordnung 
entspricht somit einem ‚worst case‘, zumal der Lampenbruch für die Messungen nicht 
beseitigt wurde. 
 
Das UBA hat bei beiden Lampen Quecksilber-Werte von bis 7 µg/m3 fünf Minuten bis 
fünf Stunden nach dem Zerbrechen der Lampe gemessen. Damit lag die Quecksilber-
Belastung um das 20-fache über dem Richtwert von 0,35 µg/m3, der zur Beurteilung 
eines potentiellen Gesundheitsrisikos in Deutschland von der Ad hoc Arbeitsgruppe 
IRK/AOLG des UBA4 abgeleitet wurde (RWII-Eingreifwert aus gesundheitlicher Sicht). 
Der Richtwert von 0,35 µg/ m3 gilt zwar für die Beurteilung langanhaltender 
Innenraumbelastungen durch Quecksilber. Wird er überschritten, sollten Maßnahmen 
zur Beseitigung der Ursache getroffen werden. Die Richtwerte anderer Staaten und 
internationalen Organisationen liegen in vergleichbarer Größenordnung. 
 
Die im Vergleich zu den UBA-Messungen deutlich höheren Werte der Maine-Studie und 
der Herstelleruntersuchungen lassen sich dadurch erklären, dass beide unmittelbar 
nach dem Zerbrechen die Spitzenwerte ermittelten und zwar nicht in einem Meter Höhe, 
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sondern kurz über dem Boden (Abstand 30 cm). In einem Meter Höhe lagen auch bei 
Herstelleruntersuchungen die Quecksilber-Werte im Bereich der vom WKI gemessenen 
Konzentrationen.  
 
 
Das Umweltbundesamt wird die vom WKI gemessenen Ergebnisse noch einmal durch 
weitere Messreihen überprüfen, um abzusichern, ob nach Beseitigung des 
Lampenbruchs die Innenraumkonzentrationen ausreichend schnell wieder absinken. 
Dabei werden weitere Lampentypen in die Untersuchung mit einbezogen. 

 

KASTEN 2: Das neue Sortiment an Leuchtmitteln 

Schrittweise haben Hersteller und Handel inzwischen das Angebot an Leuchtmitteln umgestellt, um den 
EU-Vorgaben Rechnung zu tragen. Die folgenden Lampen sind verbreitet erhältlich: 

¶ Kompaktleuchtstofflampen (KLL5), umgangssprachlich Energiesparlampen: Diese 
Lampen sparen bis zu 80 Prozent Strom gegenüber Glühbirnen. Energiesparlampen enthalten 
aber geringe Mengen Quecksilber ï ebenso wie die seit Jahren am Markt etablierten 
Leuchtstoffrºhren (ĂNeonrºhrenñ). Deshalb m¿ssen beide Lampen besonders sorgfªltig 
behandelt werden, damit sie nicht zerbrechen und dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. Die Verbraucher sind verpflichtet, alte Lampen zu Wertstoffhöfen der Kommunen oder 
anderen Sammelstellen zu bringen. Die Rücknahme ist kostenlos. Auch viele Händler nehmen 
alte Energiesparlampen zurück. Ein ökologischer Vergleich der Leuchtmittel mit Glühlampen 
unter Berücksichtigung des gesamten Lebenswegs durch die schweizerische 
Materialprüfanstalt ergab, dass Energiesparlampen bei allen betrachteten Umweltwirkungen 
etwa 75 bis 80 Prozent besser abschneiden.  

¶ Halogenhochvoltglühlampen und Niedervoltglühlampen: Halogenhochvoltglühlampen 
werden mit Netzspannung betrieben und haben den herkömmlichen Glühlampen vergleichbare 
Formen und Eigenschaften. Sie sind aber um etwa 30 Prozent effizienter als herkömmliche 
Glühlampen. Mit den jeweiligen Ausstiegsstufen bei Glühlampen müssen auf dem Markt 
verbleibende klare Lampen der Effizienzklasse C entsprechen, was Halogenglühlampen 
erreichen können. Ab 1.1.2016 erfolgt eine weitere Verschärfung der Effizienzanforderungen. 
Klare Lampen müssen dann der Effizienzklasse B entsprechen. Eine Reihe von 
Halogenglühlampen wird dann vom Markt verdrängt. Nur Halogenglühlampen, die mit 
Vorschaltgerät betrieben werden, erfüllen nach derzeitigem Stand dann noch diese Effizienz. 
Daneben sind weiterhin Halogenniederspannungsglühlampen verfügbar, die allerdings spezielle 
Leuchten oder Fassungen erfordern und somit kein direkter Ersatz für herkömmliche 
Glühlampen sind. 

¶ LED-Lampen: Der Ersatz von Glühlampen hat die Entwicklung von LED-Lampen beschleunigt 
(LED = Light Emitting Diode). Für 40 und 60 Watt-Glühlampen gibt es bereits LED-Lampen mit 
E14 oder E27-Sockel als Alternative. LED-Lampen sind in verschiedenen Farbtemperaturen bis 
hin zu warmweiß erhältlich, haben allerdings einen relativ hohen Anschaffungspreis, der sich 
aber längerfristig durch die Stromersparnis rechnet. Bei Ersatz einer 40-Watt-Glühlampe lassen 
sich nach 10.000 Brennstunden etwa 64 Euro Stromkosten gegenüber einer klassischen 
Glühbirne sparen. 

 
Welche Folgerungen zieht das Umweltbundesamt aus den Untersuchungen? 

¶ Das Umweltbundesamt hält die von der EU vorgegebenen Mindesteffizienz-
Anforderungen an Leuchtmittel für richtig. Insgesamt wird die Umweltbelastung 
dadurch deutlich verringert. Aus gesundheitlicher Sicht gilt aber: 
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Energiesparlampen sollten mit möglichst wenig Quecksilber auskommen, ohne 
dass dies deren Lebensdauer beeinträchtigen darf. Aber auch die von der EU 
vorgesehene Senkung der Höchstmenge von 5 mg auf 2,5 mg Quecksilber bringt 
das gesundheitliche Risiko noch nicht auf Null. Daher sind Vorkehrungen zu 
treffen, die eine Freisetzung von Quecksilber verhindern. 

¶ Die bisher vorliegenden Untersuchungsergebnisse machen bereits deutlich, dass 
die beim Zerbrechen der Lampen frei gesetzten Quecksilber-Mengen 
gesundheitlich nicht akzeptabel sind,  auch wenn die Exposition gegenüber 
hohen Konzentrationsspitzen in der Regel nur von kurzer Dauer ist. Das 
Umweltbundesamt empfiehlt daher Räume, in denen sich regelmäßig 
Schwangere, kleine Kinder und empfindliche Personen aufhalten, nicht mit 
zerbrechlichen Lampen auszustatten. Insbesondere an bruchgefährdeten Stellen 
wie in Kinderzimmern sollten Lampen nur mit zusätzlicher Ummantelung oder 
anderen Schutzmaßnahmen (z.B. Lampenschirm) eingesetzt werden. Als 
Alternativen kommen auch LED-Lampen in Betracht. 

¶ Empfehlungen zum sachgerechten Umgang beim Zerbrechen sind aus 
gesundheitlicher Sicht unbedingt notwendig und sollten bereits von den 
Herstellern als Warnhinweis jeder Packung beigefügt sein. Die schnelle und 
ordnungsgemäße Beseitigung einer zerbrochenen Energiesparlampe senkt die 
Quecksilber-Konzentration im Innenraum deutlich ab. Dazu wird das 
Umweltbundesamt weitere Kontrollmessungen vornehmen lassen. 

¶ Zur Verantwortung der Hersteller gehört es, bruchsichere Lampen zu entwickeln. 
Kurzfristig können die bereits im Handel weit verbreiteten Kompaktstofflampen 
mit zusätzlichem Hüllkolben eine Alternative darstellen. Sollte dies nicht auf 
freiwilliger Basis durch die Hersteller geschehen, empfiehlt das UBA eine 
ordnungsrechtliche Vorgabe auf EU-Ebene. Der Verbraucher muss hierbei für die 
höhere Sicherheit allerdings gewisse Komforteinbußen in Kauf nehmen, weil die 
Anlaufzeiten bis zum Erreichen der maximalen Helligkeit länger und die Lampen 
teurer sind.  

¶ Unabhängig von der Frage der sicheren Anwendung von Kompaktstofflampen 
hält das Umweltbundesamt die sichere Entsorgung für wichtig. Die bisherige 
Pflicht, diese Lampen zur jeweiligen Sammelstelle zu bringen, ist nicht 
komfortabel und verlagert die Produktverantwortung einseitig auf die 
Konsumenten. Daher begrüßt das UBA die von Handel und Herstellern im März 
2010 verabschiedete Erklärung zur „Förderung der Erfassung und des Recyclings 
von Lampen aus Haushalten“. Sollte dies nicht auf freiwilliger Basis 
flächendeckend und zügig erfolgen, empfiehlt das UBA, Handel und Hersteller 
über das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) zur haushaltsnahen 
Rücknahme von Energiesparlampen zu verpflichten. 

¶ Auch wenn dem UBA keine statistischen Daten vorliegen, hält das Amt die 
Wahrscheinlichkeit und die Häufigkeit des Zerbrechens von Energiesparlampen 
für den täglichen Gebrauch für eher gering. Dennoch sieht sich das 
Umweltbundesamt durch die Untersuchungen bestätigt, dass beim Umgang mit 
zerbrochenen Kompaktstofflampen große Vorsicht geboten ist.  

¶ Die Sicherheitshinweise des UBA für Verbraucher sind unbedingt zu beachten: 
http://www.umweltbundesamt.de/energie/licht/hgf.htm. Sie gelten auch für 
quecksilberhaltige Leuchtstoffröhren („Neonröhren“), mit denen 
Verbraucherinnen und Verbraucher seit langem vertraut sind. 

http://www.umweltbundesamt.de/energie/licht/hgf.htm
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1 Die Verordnung 244/2009 betrifft nur Haushaltslampen und dafür sind die Daten erhoben. Für eher in 
Büros und Industrie eingesetzte Fluoreszenzlampen ohne integriertes Vorschaltgerät und die 
Straßenbeleuchtung betrug der Verbrauch ca. 200 Milliarden Kilowattstunden.   
2 D.h. 75 W sind noch erlaubt, 100 W verboten. Die Verordnung regelt allerdings auf Basis des 
abgegebenen Lichtstroms. Wenn man eine Standdardglühlampe zum Vergleich nimmt, dann ergeben sich 
die Watt-Zahlen. 
3 Offizieller Begriff nach Energiebetriebene Produkte Gesetz, dies umfasst auch den Import in die EU. 
4 Link, B. (1999): Richtwerte für die Innenraumluft-Quecksilber. Bundesgesundheitsblatt – 
Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz, S. 168 ff. 
5 Dtsch. Abkürzung für compact fluorescent lamp (CFL). 
 


